
- Beschlusskammer 7 - 

Standardvertrag Konvertierung  in  qualitätsübergreifenden  Gasmarktgebieten  

hier: 	 LESEVERSION des Standardvertrags bestehend  aus der Anlage zum  
Konvertierungsbeschluss B K7-16-050 und den nicht widerrufenen  
Klauseln des Konvertierungsbeschlusses BK7-11-002 

§  [1] Qualitätsübergreifende Bilanzierung  und Konvertierung 

Alle von einem  Bilanzkreisverantwortlichen in  ein  Marktgebiet eingebrachten Gas

mengen werden  qualitätsübergreifend bilanziert. Ergibt sich tagesscharf  für  einen  Bi

lanzkreisverantwortlichen  eine  Überspeisung in  der einen und  eine  Unterspeisung in  

der anderen Gasqualität, so wird die kleinere der beiden Mengen vom  Marktgebiets

verantwortlichen bilanziell konvertiert.  Für die Ko nvertierungsrichtung  H- nach  L-Gas  

ist  ein Konvertierungsentgelt gemäß §  [2]  zu entrichten. Das  Konvertierungssystem  

dient der  Erleichterung des qualitätsübergreifenden Gashandels.  Eine Nutzung des  

Konvertierungssystems zum  Zwecke der Herbeiführung von Regelenergiebedarf  ist 

nicht gestattet. 

§  [2] Konvertierungsentgelt und Konvertierungsumlage  

1.	  Der Marktgebietsverantwortliche  erhebt von dem Bilanzkreisverantwortlichen, soweit 

für diesen innerhalb des Marktgebietes qualitätsübergreifend  Gasmengen bilanziert  

werden,  ein Konvertierungsentgelt  für die Konvertierungsrichtung  H- nach L-Gas in  

ct  pro kWh qualitätsübergreifend bilanzierte Gasmenge. Zu diesem Zweck  werden alle  

in  einem  qualitätsübergreifenden Marktgebiet auf  den Bilanzkreisverantwortlichen ent

fallenden H- und L-Gasmengen  für  die  Berechnung des zu zahlenden Konvertie

rungsentgelts  gemäß § [3] berücksichtigt. Darüber hinaus erhebt der Marktgebietsver

antwortliche vom  Bilanzkreisverantwortlichen  eine nach §  [6]  zu bestimmende   

Konvertierungsumlage,  wenn erwartet  wird, dass  die Kosten der  Konvertierung  die  

aus  dem Konvertierungsentgelt  erzielbaren Erlöse  unter Berücksichtigung  eines Liqui

ditätspuffers übersteigen  bzw.  wenn Residualkosten aus vorhergehenden Geltungs

zeiträumen vorliegen.  

2.	  Das Konvertierungsentgelt und die  Konvertierungsumlage  sind  so zu bemessen,  dass  

sie der effizienten Deckung der p rognostizierten  Kosten  für die  Konvertierung  dienen 
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und möglichst ergebnisneutral unter  Berücksichtigung  eines  Liquiditätspuffers  wirken. 

Weder beim Marktgebietsverantwortlichen noch bei Netzbetreibern  verbleiben dauer

haft Kosten oder Erlöse aus dem System. Stehen mehrere Maßnahmen zur Konver

tierung zur Verfügung,  so wählt der Marktgebietsverantwortliche zur  Minimierung der  

Konvertierungskosten die kostengünstigste  Maßnahme  aus. 

3.	  Konvertierungsentgelt und  Konvertierungsumlage werden vo m Marktgebietsverant

wortlichen auf  Grundlage  der durch ein geeignetes Prognoseverfahren ermittelten vo

raussichtlichen Konvertierungskosten  im Geltungszeitraum festgesetzt. Für die  Men

genprognose werden die  voraussichtlich  im Geltungszeitraum  zukünftig  anfallenden  

Konvertierungsmengen vom Marktgebietsverantwortlichen  auf  Basis  der  bisherigen  

tatsächlichen Konvertierungsmengen und unter Einbeziehung  vorliegender Er

kenntnisse hinsichtlich der  künftigen  vorhersehbaren Mengenentwicklung berücksich

tigt. Insbesondere  sind das Ausmaß  der  Marktverschiebung  sowie die Rahmenbedin

gungen  für den Einsatz technischer und kommerzieller Konvertierungsmaßnahmen  

und deren  Kosten zu berücksichtigen. Darüber hinaus  darf der  Marktgebietsverant

wortliche  bei der Ermittlung  der Konvertierungsumlage einen Liquiditätspuffer a nset

zen.  

§ [3] Ermittlung  der abzurechnenden K onvertierungsmenge 

1.	  Bilanzkreisverantwortliche, die innerhalb eines  Marktgebietes sowohl  H- als  auch  L-

Gas bilanzieren, sind  verpflichtet, ihre  qualitativ unterschiedlichen  Bilanzkreise  mit

einander zu  verbinden.  Bilanzkreisverantwortliche haben dafür  Sorge z u  tragen, dass  

die ihrem Bilanzkreis zugehörigen Transportkunden a lle i n  dem  Marktgebiet transpor

tierten H- und L-Gas-Mengen qualitätsübergreifend bilanzieren.  

2a. 	 Ziff. 2  ist für Erdgasbilanzkreisverträge  wie folgt zu fassen:  Zur Bestimmung  der auf  

einen Bilanzkreisverantwortlichen  entfallenden Konvertierungsmengen werden die täg

lich bilanzierten  Einspeisemengen und Ausspeisemengen getrennt  nach  H- und L-Gas  

je Bilanzkreis  saldiert.  Ausspeise- und Einspeisepunkte  werden  je Gasqualität  getrenn

ten Bilanzkreisen  zugeordnet. Für d ie Saldierung w ird  ein verbindender Rechnungsbi

lanzkreis  eingerichtet und  einer Gasqualität  zugeordnet.  Die  Salden  aller mit dem  

Rechnungsbilanzkreis verbundenen Bilanzkreise einschließlich des Rechnungsbilanz

kreises  selbst  werden getrennt  je Gasqualität addiert.  Hierbei  werden  im  Rechnungsbi

lanzkreis nur die  täglich  bilanzierten Ein- und  Ausspeisemengen berücksichtigt. Ergibt  

sich dabei eine Überdeckung in  der  Gasqualität H-Gas und eine  Unterdeckung  in  der  

Gasqualität  L-Gas,  erhebt der Marktgebietsverantwortliche  von dem  Bilanzkreisverant
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wortlichen auf den  kleineren B etrag  der beiden  Mengen ein Konvertierungsentgelt in  

ct pro  kWh. Die Abrechnung  des Konvertierungsentgelts erfolgt auf der Grundlage der  

endgültigen, auch  für die  Bilanzkreisabrechnung  zugrunde gelegten Bilanzwerte.   

2b. 	 Ziff.  2  ist für Biogasbilanzkreisverträge abweichend wie folgt  zu  fassen: Zur Bestim

mung  der auf einen Bilanzkreisverantwortlichen  entfallenden  Konvertierungsmengen  

werden  die während des  Biogas-Bilanzierungszeitraums  bilanzierten  Einspeisemengen  

und Ausspeisemengen getrennt nach  H- und  L-Gas  je  Bilanzkreis  saldiert. Ausspeise  

und  Einspeisepunkte werden  je  Gasqualität getrennten Bilanzkreisen zugeordnet. Für 

die Saldierung wird  ein verbindender Rechnungsbilanzkreis  eingerichtet und  einer  

Gasqualität  zugeordnet. Die Salden aller  mit  dem Rechnungsbilanzkreis  verbundenen 

Bilanzkreise  einschließlich des  Rechnungsbilanzkreises  selbst werden getrennt je  

Gasqualität addiert. Hierbei  werden  im Rechnungsbilanzkreis  nur die bilanzierten  Ein- 

und Ausspeisemengen berücksichtigt. Ergibt  sich  dabei  eine Überdeckung  in  der Gas

qualität  H-Gas und  eine Unterdeckung  in der Gasqualität L-Gas, erhebt der  Marktge

bietsverantwortliche  von dem  Bilanzkreisverantwortlichen auf  den  kleineren  Betrag der  

beiden Mengen ein Konvertierungsentgelt  in  ct  pro  kWh.  Die  Abrechnung  des Konver

tierungsentgelts  erfolgt auf der Grundlage  der endgültigen,  auch für die Bilanzkreisab

rechnung zugrunde gelegten Bilanzwerte.   

§ [4] Konvertierungsentgelt  

1.	  Das Konvertierungsentgelt ist so zu  bemessen,  dass zum einen der Markt einen aus

reichenden Anreiz  zum  qualitätsübergreifenden Gashandel  hat  und zum  anderen der  

Marktgebietsverantwortliche  nicht zum  überwiegenden Beschaffer  der  physischen  Ab

satzmengen von L-Gas-Letztverbrauchern  im  Marktgebiet wird. Es  ist  jedoch der Höhe  

nach  begrenzt (Obergrenze). Die  Obergrenze des Konvertierungsentgelts beträgt 

0,045 ct  pro  kWh.  

2.	  Gestrichen. 

3.	 Gestrichen. 

4.	  Für  Biogasbilanzkreisverträge ist zusätzlich  folgende Ziff. 4.  einzufügen: Bei der Ab

rechnung  der K onvertierung ist das zeitgewichtete Mittel der  während des Biogasbilan

zierungszeitraums geltenden  Konvertierungsentgelte heranzuziehen.  

§  [5] Gestrichen. 
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§ [6] Konvertierungsumlage  

1.	  Die Konvertierungsumlage wird in ct  pro  kWh  auf alle  täglich in  einen  Bilanzkreis ein

gebrachten physischen  Einspeisemengen erhoben. Maßgeblich f ür die  Ermittlung der  

physischen Einspeisung  ist  die  tägliche  Allokation in der  Form,  die sie ggf. nach  einer  

Renominierung erhalten  hat. Virtuelle  Einspeisungen in einen  Bilanzkreis  aufgrund von  

Handelsgeschäften sind von der  Konvertierungsumlage  ausgenommen.  Auf  physische  

Einspeisungen,  für die beschränkt zuordenbare  Kapazitäten  genutzt werden, wird  die 

Umlage nur da nn  erhoben, wenn d ie Ausspeisung an e inem Ausspeisepunkt  einer an

deren Gasqualität  erfolgt. 

2.	  Die  Konvertierungsumlage  dient neben dem Konvertierungsentgelt dazu,  die  effizien

ten Kosten der kommerziellen und technischen  Konvertierung  zu  decken.  In  die  Be

messung der Konvertierungsumlage fließen  zum eine n die für de n Geltungszeitraum 

prognostizierten  Kosten  der  Konvertierung ein, soweit diese nicht durch  das Konvertie

rungsentgelt gedeckt werden. Zum  anderen werden  die n ach §  [8] ermittelten Diffe

renzbeträge sowie ein Liquiditätspuffer korrigierend in den  nächsten  Prognosen  der  

Konvertierungsumlage berücksichtigt. 

§  [7] Geltungsrahmen für Konvertierungsentgelt und Konvertierungsumlage  

1.	  Das  Konvertierungsentgelt in  Richtung  H- nach L- Gas  und die  Konvertierungsumlage  

werden für  den ersten Geltungszeitraum  vom 01.  April bis  30. September  2017 und  

danach jeweils für  einen Zeitraum  von zwölf  Monaten,  stets zum  01.  Oktober  eines Ka

lenderjahres beginnend,  von dem Marktgebietsverantwortlichen festgesetzt und veröf

fentlicht.  

2.	  Innerhalb des  Geltungszeitraums darf der Marktgebietsverantwortliche nur aus

nahmsweise das  Konvertierungsentgelt erhöhen und dabei auch die Obergrenze  nach 

§ [4] Ziffer  1 überschreiten, wenn  dies  unvorhersehbare Umstände zwingend  erforder

lich machen. 

 Der  Marktgebietsverantwortliche hat die beabsichtigte Anpassung des  Konvertierungs

entgelts gegenüber  der  Beschlusskammer  7 der Bundesnetzagentur  rechtzeitig, spä

testens aber  zwei  Wochen vor  der  beabsichtigten  Anpassung  mindestens  unter Anga

be  der  Gründe, des  voraussichtlichen  Geltungszeitraums, des beabsichtigten Datums  

des Inkrafttretens sowie der  beabsichtigten  Entgelthöhe  zur  Genehmigung vorzulegen. 

Die Beschlusskammer  kann die vom Marktgebietsverantwortlichen v orgeschlagenen  
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Anpassung des Konvertierungsentgelts sowohl in der Höhe, als auch bezogen  auf  den  

Geltungszeitraum  ganz oder teilweise  genehmigen. 

3.	  Der Marktgebietsverantwortliche übermittelt dem Bilanzkreisverantwortlichen alle In

formationen, die zur Prüfung  der  Abrechnung d er Konvertierung erforderlich  sind. Die  

Übermittlung der Abrechnungsinformationen erfolgt in  einem  für die elektronische Be

arbeitung durch Standardsoftware nutzbaren Format.  

§ [8] Kosten-Erlös-Abgleich  

1.  Für jeden Geltungszeitraum  führt  der  Marktgebietsverantwortliche  einen Abgleich  

durch, um  festzustellen, ob Differenzen  zwischen  den im  Geltungszeitraum  aus dem  

Konvertierungssystem erzielten  sowie noch bis zum Ablauf  des Geltungszeitraums zu  

erzielenden Erlösen der Konve rtierung und den  tatsächlich im Geltu ngszeitraum ange

fallenen  sowie noch bis zum Ablauf  des Geltungszeitraums  anfallenden  Kosten  der  

Konvertierung entstanden sind b zw. entstehen.  Hierzu e rmittelt der M arktgebietsver

antwortliche  zunächst in einem angemessenen,  verursachungsgerechten Verfahren  

tagesscharf d ie  während  des Geltungszeitraums bis zum Zeitpunkt der Prognosebil

dung tatsächlich entstandenen Konvertierungskosten  und die  erzielten  Erlöse.  Sodann  

prognostiziert der  Marktgebietsverantwortliche die bis zum  Ablauf des Geltungszeit

raums voraussichtlich noch entstehenden  Kosten und  Erlöse. Anhand beider Ergeb

nisse  ermittelt der Marktgebietsverantwortliche die  Differenz zwischen  den Kosten und 

den Erlösen. 

 Wird in  einem Geltungszeitraum  ein Überschuss erwirtschaftet  (Überschussperiode), 

haben die Marktgebietsverantwortlichen  folgendermaßen mit  diesem  Überschuss  zu 

verfahren: 

a)  Überschüsse sind  vorrangig  zur  Senkung d er Konvertierungsumlage, zur Deckung  

des prognostizierten  Fehlbetrags  für  den nächsten  Geltungszeitraum sowie zur  De

ckung eines Liquiditätspuffers  zu verwenden. 

b) Wird in einem  Geltungszeitraum ein Überschuss (Überschussperiode)  erwirtschaf

tet,  der unter Berücksichtigung eines  Liquiditätspuffers  einen prognostizierten  Fehl

betrag für  den a uf  die  Überschussperiode folgenden Geltungszeitraum  (Folgeperio

de) übersteigt, ist die  Differenz  in  zwei Stufen auszuschütten: Zunächst  erfolgt eine 

Ausschüttung  an alle Bilanzkreisverantwortlichen  in Abhängigkeit der  von ih nen ge

zahlten Konvertierungsumlage  in  der Überschussperiode. Die Ausschüttung erfolgt 

maximal in  Höhe  der in der Überschussperiode  gezahlten  Konvertierungsumlage. 

Sollten darüber  hinaus Überschüsse bestehen, werden  diese proportional an die  Bi

lanzkreisverantwortlichen  ausgeschüttet, welche  in der Überschussperiode  Konver
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tierungsentgelte gezahlt haben. Die Ausschüttung erfolgt  maximal in  Höhe  der  in  

der Überschussperiode gezahlten  Konvertierungsentgelte.  

c)  Die  Ermittlung der  konkreten Höhe der  Ausschüttung  sowie die  eigentliche Aus

schüttung  erfolgt in  der  Folgeperiode  unverzüglich nach  Vorliegen aller für  die  Aus

schüttung  notwendigen endgültigen Daten. 

2.	  Zur  Ermittlung der Differenz zwischen Konvertierungskosten und  -erlösen  hat  der  

Marktgebietsverantwortliche für das Marktgebiet  ein gesondertes  Konto zu f ühren  

(Konvertierungskonto). Auf dieses  Konto  werden u.a. gebucht:  

Erlöse aus Konvertierungsentgelten, 

Erlöse aus  der  Konvertierungsumlage, 

Kosten und Erlöse  aus der Durchführung von Konvertierungsmaßnahmen, 

Zinserträge und  -aufwendungen, 

Liquiditätspuffer.  


	keine Lesezeichen vorhanden

